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Foto: Christian Eckert, IGS mbH Foto: Christian Eckert, IGS mbH

Anwendung

Planungsvorgabe / Ausführung

Maßnahmen

Wesentliche verkehrs-
rechtliche Grundlagen

Wesentliche 
Planungsgrundlagen

Bemerkungen

SM 01SM 01 Piktogrammkette
Lage: Innerorts oder außerorts

• Anlage von gesonderten Radverkehrsanlagen oder Schutzstreifen nicht 
möglich

• Vor	allem	Hauptnetz	des	Radverkehrs	und/oder	des	Kfz-Verkehrs
• Engstellen	im	Haupt-	und	Nebennetz	des	Radverkehrs
• Im	Zuge	der		Aufhebung	der	Benutzungspfl	icht	fahrbahnbegleitender	

Radwege

• Markierung	von	Fahrradpiktogrammen	(Radverkehr-Sinnbilder	gemäß	
§	39	Absatz	7	StVO	auf	der	Fahrbahn)

• Keine	ergänzenden	Pfeilmarkierungen,	Winkelpfeile	(„Sharrows“)	o.Ä.
• Abmessung der Radverkehr-Sinnbilder richtet sich nach den Richtlinien 

für	die	Markierung	von	Straßen	(RMS)	in	der	aktuellen	Fassung
• Abstand der Sinnbilder zueinander in der Regel Längsrichtung zwischen 

25 und 50 m
• Die Aufbringung der Sinnbilder erfolgt im Bereich des rechten Fahrbahn-

randes. Dabei ist ein Abstand von ca. 0,75 m zum Fahrbahnrand und ein 
Abstand	von	ca.	1,00	m	zu	Längsparkständen	einzuhalten

• Bei Erstaufbringung von Piktogrammketten wird eine begleitende 
Öffentlichkeitsarbeit	empfohlen

• Markierung
• Ggf. Ordnung des ruhenden Verkehrs
• Begleitende	Öffentlichkeitsarbeit	(empfohlen)

• StVO, VwV-StVO, Erlass VII C 4 – 58.90.10 des Ministeriums für Umwelt, 
Naturschutz und Verkehr des Landes NRW vom 25. Januar 2023

• ERA, RASt, RMS

• Durch	die	Aufbringung	von	Piktogrammketten	darf	eine	separate	Rad-
verkehrsführung nicht ersetzt oder deren Herstellung verzögert werden

• Dürfen	nicht	in	Tempo-30-Zonen,	Tempo-20-Zonen	oder	in	verkehrsbe-
ruhigten Bereichen eingesetzt werden

• Dürfen in Fahrradstraßen und Fahrradzonen zum Einsatz kommen

Prinzipskizze	(nicht	maßstäblich),
an	die	Örtlichkeit	anzupassen

3 3
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Foto: Stadt Minden Foto: Stadt Mönchengladbach

Anwendung

Planungsvorgabe / Ausführung

Maßnahmen

Wesentliche verkehrs-
rechtliche Grundlagen

Wesentliche 
Planungsgrundlagen

Bemerkungen

SM 02ASM 02A Neuaufteilung des Fahrbahnquerschnitts 
zur Einrichtung einer Radverkehrsanlage 
mit Trennelementen
Lage: Innerorts 

• Hauptverkehrsstraße	drei-	bis	vierstreifi	g
• Keine	geeignete	Radverkehrsführung	im	Straßenquerschnitt	vorhanden
• Hauptnetz	des	Radverkehrs

• Je einzurichtender Fahrtrichtung einer Radverkehrsanlage müssen 
mindestens zwei Fahrstreifen oder ein Parkstreifen am Fahrbahnrand 
vorhanden sein

• Umwandlung eines Fahrstreifens oder eines Parkstreifens am Fahr-
bahnrand	pro	Fahrtrichtung	in	eine	Radverkehrsanlage	auf	Fahrbahn-
niveau

• Installation von Trennelementen zwischen Fahrbahn und Radverkehrs-
anlage

• Markierungen	(beidseitig	der	Trennelemente	mit	Breitstrich,	
Zeichen	295)

• Breite der Radverkehrsanlage möglichst so wählen, dass Überholvor-
gänge auch unter Beteiligung von Lastenrädern oder Fahrrädern mit 
Anhängern möglich sind

• Wenn	wegen	örtlicher	Gegebenheiten	(Flächenverfügbarkeit,	Verkehrs-
mengen	etc.)	anders	nicht	möglich,	ist	eine	asymmetrische	Radver-
kehrsführung möglich, Anwendung der Maßnahme auch nur für eine 
Fahrtrichtung

• Anordnung	von	Zeichen	237	(Radweg)
• Bei Einrichtung einer Radverkehrsanlage mit Trennelementen wird eine 

begleitende	Öffentlichkeitsarbeit	empfohlen

• Anpassung	der	Fahrbahnmarkierungen
• Installation von Trennelementen
• Begleitende	Öffentlichkeitsarbeit	(empfohlen)

• StVO, VwV-StVO

• ERA,	RASt,	RMS,	bei	Knotenpunkten	zusätzlich	RiLSA

• Gelbe	Trennelemente	und	Markierungen	sind	nur	bei	temporären	Maß-
nahmen	wie	z.B.	bei	Verkehrsversuchen	zulässig	(vgl.	hierzu	die	Hin-
weise	zu	Verkehrsversuchen	in	Abschnitt	2.2)

• Rücksprache	mit	Rettungsdiensten	(Feuerwehr	etc.)	bei	Installation	von	
Trennelementen notwendig

Prinzipskizze	(nicht	maßstäblich),
an	die	Örtlichkeit	anzupassen

3 3
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Anwendung

Planungsvorgabe / Ausführung

Maßnahmen

Wesentliche verkehrs-
rechtliche Grundlagen

Wesentliche 
Planungsgrundlagen

Bemerkungen

SM 02BSM 02B Neuaufteilung des Fahrbahnquerschnitts 
zur Einrichtung einer Radverkehrsanlage 
ohne Trennelemente
Lage: Innerorts 

• Hauptverkehrsstraße	drei-	bis	vierstreifi	g
• Keine	geeignete	Radverkehrsführung	im	Straßenquerschnitt	vorhanden
• Hauptnetz	des	Radverkehrs

• Je einzurichtender Fahrtrichtung einer Radverkehrsanlage müssen 
mindestens zwei Fahrstreifen oder ein Parkstreifen am Fahrbahnrand 
vorhanden sein

• Umwandlung eines Fahrstreifens oder eines Parkstreifens am Fahr-
bahnrand	pro	Fahrtrichtung	in	eine	Radverkehrsanlage	auf	Fahrbahn-
niveau

• Markierung	von	Zeichen	295	(Breitstrich)
• Breite der Radverkehrsanlage möglichst so wählen, dass Überholvor-

gänge auch unter Beteiligung von Lastenrädern oder Fahrrädern mit 
Anhängern möglich sind

• Wenn	wegen	örtlicher	Gegebenheiten	(Flächenverfügbarkeit,	Verkehrs-
mengen	etc.)	anders	nicht	möglich,	ist	eine	asymmetrische	Radver-
kehrsführung möglich, d.h., die Einrichtung einer Radverkehrsanlage 
erfolgt nur in einer Fahrtrichtung

• Anordnung	von	Zeichen	237	(Radweg)
• Bei Umwandlung eines Fahrstreifens oder eines Parkstreifens am Fahr-

bahnrand in einen Radfahrstreifen wird eine begleitende Öffentlichkeits-
arbeit	empfohlen

• Anpassung	der	Fahrbahnmarkierungen
• Begleitende	Öffentlichkeitsarbeit	(empfohlen)

• StVO, VwV-StVO

• ERA,	RASt,	RMS,	bei	Knotenpunkten	zusätzlich	RiLSA

• Gelbe	Markierungen	sind	nur	bei	temporären	Maßnahmen	wie	z.B.	bei	
Verkehrsversuchen	zulässig	(vgl.	hierzu	die	Hinweise	zu	Verkehrsver-
suchen	in	Abschnitt	2.2)

• Sind Parkstreifen neben dem Radfahrstreifen vorhanden, ist die Einrich-
tung eines Sicherheitstrennstreifens vorzusehen

Prinzipskizze	(nicht	maßstäblich),
an	die	Örtlichkeit	anzupassen

3 3
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Anwendung

Planungsvorgabe / Ausführung

Maßnahmen

Wesentliche verkehrs-
rechtliche Grundlagen

Wesentliche 
Planungsgrundlagen

Bemerkungen

SM 03SM 03 Ertüchtigung von Wirtschaftswegen
für den Radverkehr
Lage: Außerorts

• Hauptnetz	des	Radverkehrs
• Keine	straßenbegleitende	Führung	im	Zuge	von	Landstraßen	möglich
• Parallele Alternativführung über das Wirtschaftswegenetz möglich

• Statt einer straßenbegleitenden Führung kann die Nutzung bzw. der 
Ausbau anderer Wege im Nahbereich der Landstraße erfolgen

• Einrichtung oder Verlegung der Fahrradwegweisung auf die Alternativ-
route

• Klärung	der	Baulast	und	der	Eigentumsverhältnisse
• Bei Mitnutzung ggf. Vereinbarungen zum Unterhalt und zur Reinigung 

der Wegeverbindung abschließen
• Ggf. sind Sanierungen der Wege notwendig
• Unterstützend	sollte	durch	Kampagnen	in	Zusammenarbeit	mit	Ver-

tretenden der Landwirtschaft auf mehr gegenseitige Rücksichtnahme 
hingewiesen werden

• Aktualisierung Wegweisung
• Ggf. Sanierung des Wirtschaftsweges
• Ggf. Verbreiterung des Wirtschaftsweges, zumindest jedoch Einrich-

tung von Ausweichstellen
• Ggf. Umwidmung notwendig
• Begleitende Öffentlichkeitsarbeit für stärkere Rücksichtnahme der Ver-

kehrsteilnehmenden untereinander

• Straßen- und Wegegesetz, ggf. StVO, ggf. VwV-StVO  

• Richtlinien	für	den	Ländlichen	Wegebau	(RLW),	Grundsätze	für	Bau	
und Finanzierung von Radwegen an Bundesstraßen in der Baulast des 
Bundes	(FGSV	284/2)

• Ggf. sind Verbreiterungen und/oder Sanierungen der Wege notwendig, 
um ein Vorbeifahren oder Überholen von Wirtschafts- und Radverkehr 
gewährleisten zu können

• Ist	eine	Verbreiterung	(kurzfristig)	nicht	umsetzbar,	sollten	Ausweich-
stellen in ausreichenden Abständen erstellt werden

• Prüfung	zu	Regelungen	auf	Landesebene	entsprechend	den	Grund-
sätzen für Bau und Finanzierung von Radwegen an Bundesstraßen

Prinzipskizze	(nicht	maßstäblich),
an	die	Örtlichkeit	anzupassen

3 3
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Fotos: AB Stadtverkehr

Anwendung

Planungsvorgabe / Ausführung

Maßnahmen

Wesentliche verkehrs-
rechtliche Grundlagen

Wesentliche 
Planungsgrundlagen

Bemerkungen

SM 04SM 04 Schutzstreifen außerhalb geschlossener 
Ortschaften
Lage: Außerorts

• Hauptnetz	des	Radverkehrs
• Anlage von gesonderten Radverkehrsanlagen
• Keine	geeigneten	Alternativrouten	für	den	Radverkehr	im	umliegenden	

Netz vorhanden
• Schutzstreifen außerhalb geschlossener Ortschaften dürfen nicht auf 

Straßen mit befestigtem Seitenstreifen oder auf BAB-Bedarfsumleitun-
gen eingerichtet werden

• Keine	Anordnung	bei	Straßen	mit	einer	zulässigen	Höchstgeschwindig-
keit von 100 km/h

• Fahrbahnbreite	≥	6,94	m	bei	≤	4.000	Kfz/Tag
• Fahrbahnbreite	≥	7,74	m	bei	>	4.000	bis	5.000	Kfz/Tag	(Ausnahmefall)

• Breite	Schutzstreifen	≥	1,50	m	(inkl.	Leitlinie)
• Breite	Kernfahrbahn	≥	3,70	m	bzw.	≥	4,50	m	bei	>	4.000	Kfz/Tag
• Randstreifen	≥	0,12	m	mit	Markierung	Schmalstrich
• Markierung Sinnbild „Radverkehr“ jeweils am Beginn der Schutzstreifen 

und	danach	in	regelmäßigen	Abständen	(Abstand	der	Sinnbilder	zuein-
ander in Längsrichtung sollte mindestens 50 m und höchstens 
100	m	betragen)

• Eine Einfärbung der Schutzstreifen ist nicht erforderlich

• Markierung Schutzstreifen inkl. Piktogrammen erstellen
• Anordnung
• Ggf. Demarkierung von Bestandsmarkierung 
• Ggf. Sanierung Randbereiche
• Ggf. Deckensanierung
• Ggf. Geschwindigkeitsreduzierung

• StVO, VwV-StVO, Erlass VII C 4 – 58.91.24 des Ministeriums für Umwelt, 
Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen vom 
10. Januar 2024

• RAL, RMS

• Kann	als	Maßnahme	zur	kurzfristigen	Schließung	wichtiger	Lücken	im	
Radverkehrsnetz zweckdienlich sein oder um eine zeitlich begrenzte 
Übergangslösung bis zur Fertigstellung eines baulichen Radwegs zu 
schaffen

• Ggf. Prüfung zur Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit
• Durch	die	Maßnahme	darf	eine	notwendige	separate	Radverkehrsfüh-

rung keinesfalls ersetzt oder deren Herstellung verzögert werden

Prinzipskizze	(nicht	maßstäblich),
an	die	Örtlichkeit	anzupassen

3 3
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4  Datenblätter  
zu	punktuellen	Maßnahmen

4
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Fotos:	Städteregion	Aachen	(bearbeitet	durch	IGS	mbH)

Anwendung

Planungsvorgabe / Ausführung

Maßnahmen

Wesentliche verkehrs-
rechtliche Grundlagen

Wesentliche 
Planungsgrundlagen

Bemerkungen

PM 01PM 01 Radverkehrsführung im Bereich des 
Ortseingangs bei beengten Verhältnissen
Lage: Übergang von außerorts zu innerorts

• Übergang von außerorts zu innerorts
• Übergang einseitiger Zweirichtungsradverkehr zu beidseitigem Einrich-

tungsradverkehr
• Kein	Platz	für	eine	Mittelinsel	und/oder	Aufweitung	des	Straßenquer-

schnitts

• Querungsmöglichkeiten von einer einseitigen auf eine beidseitige Rad-
verkehrsführung, vorwiegend im Übergang von außerorts nach innerorts

• Einheitliche Umsetzung erhöht die Wiedererkennbarkeit und damit die 
Verkehrssicherheit

• Kann	bei	fehlender	Flächenverfügbarkeit	als	Ersatz	für	die	Einrichtung	
von Mittelinseln genutzt werden

• Ggf.	Anhebung	der	Kfz-Fahrbahn	zur	Aufmerksamkeitssteigerung	und	
Geschwindigkeitsreduzierung

• Ggf. kann zusätzlich die Fahrbahn in dem Bereich der Querung leicht 
eingeengt werden

• Zeichen	205	(Vorfahrt	gewähren)	für	den	querenden	Radverkehr

• Markierung	anpassen
• Ggf. Anhebung der Fahrbahn
• Ggf. visuelle Einengung durch bauliche Maßnahmen und Markierungen 

(Sperrfl	ächen)	im	Seitenbereich

• StVO, VwV-StVO

• ERA, RASt, RAL

• In Einzelfällen Anordnung weiterer Verkehrszeichen, 
z.B.	Zeichen	101	(Gefahrstelle),	Zeichen	112	(unebene	Fahrbahn),	
Zeichen	138	(Radverkehr)

Prinzipskizze	(nicht	maßstäblich),
an	die	Örtlichkeit	anzupassen

4 4
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Foto: Christian Eckert, IGS mbH

Foto: Nils Schmitter, AGFS NRW

Foto: Christian Eckert, IGS mbH

Foto: Christian Eckert, IGS mbH

Anwendung

Planungsvorgabe / Ausführung

Maßnahmen

Wesentliche verkehrs-
rechtliche Grundlagen

Wesentliche 
Planungsgrundlagen

Bemerkungen

PM 02PM 02 Umnutzung innerstädtischer Ladenlokale
zu Fahrradabstellanlagen
Lage: Innerorts

• Freie Ladenlokale im Innenstadtbereich bzw. zentralen Bereich
• Bedarf	an	öffentlichen	Fahrradabstellplätzen	im	Umfeldbereich
• Viele regelwidrig abgestellte Fahrräder im Umfeldbereich

• Oftmals fehlen im Innenstadtbereich ausreichende und sichere Abstell-
möglichkeiten für Fahrräder

• Leer stehende Ladenlokale können zu Abstellanlagen umgenutzt 
werden

• Die in die Ladenlokale zu installierenden Abstelleinrichtungen können je 
nach Platzverfügbarkeit variieren 

• Als	Abstelleinrichtungen	kommen	insbesondere	Anlehnbügel	und	Dop-
pelstockparker	in	Betracht,	aber	selbst	Fahrradboxen	sind	denkbar	

• 	Ggf.	Installation	eines	(datenschutzkonformen)	Video-Überwachungs-
systems

• Einbau von Abstelleinrichtungen für die Fahrräder in die Ladenlokale
• Ggf. Organisation einer Bewachung durch Stadt, Gemeinde, Freiwillige 

oder einen Verein
• Ggf. Einbau von automatisierten Zugangssystemen

• –

• Hinweise	zum	Fahrradparken	(FGSV	239),	AGFS-Broschüre	„…	und	wo	
steht ihr Fahrrad? Hinweise für Architekten und Bauherren zum Abstel-
len von Fahrrädern“

• Die	Einrichtung	eines	Fahrradparkhauses	in	einem	Ladenlokal	kann	
übergangsweise als Zwischennutzung oder dauerhaft sinnvoll sein

4 4
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Anwendung 
 
 
 
 
 

Planungsvorgabe / Ausführung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maßnahmen 
 

Wesentliche verkehrs- 
rechtliche Grundlagen 

Wesentliche  
Planungsgrundlagen 
 

Bemerkungen 
 
 
 

PM 03APM 03A Verbesserung der Querungsbedingungen 
an Knotenpunkten mit baulicher Anpassung
Lage: Innerorts 

• Knotenpunkte	innerorts
• Hoher Querungsbedarf des Fußverkehrs
• Schlechte	Sichtbeziehungen	im	Knotenpunktbereich
• Durch	Kfz	zugeparkte	Gehwege	oder	Knotenpunktbereiche
• Bedarf	an	Radabstellplätzen	im	Umfeld
• Viele regelwidrig abgestellte Fahrräder im Umfeldbereich 

• Verbesserung	der	Sichtbeziehungen	durch	Freihalten	der	Kurvenberei-
che	in	Knotenpunkten

• Queren der Fahrbahn wird erleichtert, weil Seitenräume vorgezogen 
werden und damit die Querungsdistanz verringert wird

• Die vorgezogenen Seitenräume bieten dem Fußverkehr Flächen, von 
denen aus dieser die Fahrbahn queren kann

• Einrichtung	von	Anlehnbügeln	in	den	Kurvenbereichen	der	Knoten- 
punkte	(zur	Verbesserung	der	Sichtbeziehungen	zwischen	Fahrverkehr	
auf	der	Fahrbahn	und	querendem	Fußverkehr)

• Ggf. Montage weiterer Anlehnbügel auf Flächen, die i.d.R. aus Verkehrs-
sicherheitsgründen	zum	Kfz-Parken	ungeeignet	sind	(vorgezogene	
Seitenräume, Flächen direkt neben Radwegen ohne Sicherheitstrenn-
streifen,	5-m-	bzw.	8-m-Bereiche	von	Kreuzungen,	5-m-Bereiche	von	
Fußgängerüberwegen,	Kfz-Buchten,	Kurvenbereiche) 

• Herstellen vorgezogener Seitenbereiche
• Installation von Anlehnbügeln 

• StVO, VwV-StVO 
 

• RASt,	RMS,	Hinweise	zum	Fahrradparken,	AGFS-Broschüre	„…	und	wo	
steht ihr Fahrrad? Hinweise für Architekten und Bauherren zum Abstel-
len von Fahrrädern“ 

• Keine	Einbauten	(u.a.	Anlehnbügel)	in	den	Verkehrsraum	des	Fußver-
kehrs

• Planung der Einbauten in den Eckbereichen ohne Beeinträchtigung der 
Sicht auf querenden Fuß- und Radverkehr

Prinzipskizze	(nicht	maßstäblich),
an	die	Örtlichkeit	anzupassen

4 4
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Prinzipskizze	(nicht	maßstäblich),
an	die	Örtlichkeit	anzupassen

Foto:	Stadt	Köln	

Anwendung 
 
 
 
 
 

Planungsvorgabe / Ausführung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maßnahmen 
 
 
 

Wesentliche verkehrs- 
rechtliche Grundlagen 

Wesentliche  
Planungsgrundlagen 
 

Bemerkungen 
 

PM 03BPM 03B Verbesserung der Querungsbedingungen 
an Knotenpunkten ohne bauliche Anpassung
Lage: Innerorts

• Knotenpunkte	innerorts
• Hoher Querungsbedarf des Fußverkehrs
• Schlechte	Sichtbeziehungen	im	Knotenpunktbereich
• Durch	Kfz	zugeparkte	Gehwege	oder	Knotenpunktbereiche
• Bedarf	an	Radabstellplätzen	im	Umfeld
• Viele regelwidrig abgestellte Fahrräder im Umfeldbereich 

• Verbesserung	der	Sichtbeziehungen	durch	Freihalten	der	Kurven- 
bereiche	in	Knotenpunkten

• Queren der Fahrbahn durch den Fußverkehr wird erleichtert, weil  
Seitenräume durch Markierungen vorgezogen werden und damit die 
Querungsdistanz verringert wird

• Es werden Flächen für den Fußverkehr markiert, an denen dieser die 
Fahrbahn queren kann

• Freihalten	der	Kurvenbereiche	an	Knotenpunkten	durch	markierte	Sperr-
flächen	(zur	Verbesserung	der	Sichtbeziehungen	zwischen	Fahrverkehr	
auf	der	Fahrbahn	und	querendem	Fußverkehr)

• Montage von Anlehnbügeln auf Flächen, die i.d.R. aus Verkehrssicher-
heitsgründen	zum	Kfz-Parken	ungeeignet	sind	(vorgezogene	Seiten-
räume, Flächen direkt neben Radwegen ohne Sicherheitstrennstreifen, 
5-m-	bzw.	8-m-Bereiche	von	Kreuzungen,	5-m-Bereiche	von	Fußgänger-
überwegen,	Kfz-Buchten,	Kurvenbereiche) 

• Markierung zur Herstellung vorgezogener Seitenbereiche
• Installation von Anlehnbügeln
• Ggf. vorgezogene Fußverkehrsbereiche durch bauliche Maßnahmen 

sichern 

• StVO, VwV-StVO 
 

• RASt,	RMS,	Hinweise	zum	Fahrradparken,	AGFS-Broschüre	„…	und	wo	
steht ihr Fahrrad? Hinweise für Architekten und Bauherren zum Abstel-
len von Fahrrädern“ 

• Keine	Einbauten	(u.a.	Anlehnbügel)	in	den	Verkehrsraum	des	Fußver-
kehrs

4 4
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Prinzipskizze	(nicht	maßstäblich),
an	die	Örtlichkeit	anzupassen

Foto:	Kreis	Lippe Foto: Straßen.NRW

Anwendung

Planungsvorgabe / Ausführung

Maßnahmen

Wesentliche verkehrs-
rechtliche Grundlagen

Wesentliche 
Planungsgrundlagen

Bemerkungen

PM 04PM 04 Sichere Überleitung des Radverkehrs vom 
Seitenraum auf die Fahrbahn
Lage: Innerorts oder außerorts

• Haupt-	und	Nebennetz	des	Radverkehrs
• Ungesicherte Überleitung des Radverkehrs von der Seitenlage auf die 

Fahrbahn

• Sicherung des Radverkehrs bei Wechsel der Radverkehrsführung vom 
Seitenraum auf die Fahrbahn

• Bordabsenkung von der Radverkehrsanlage im Seitenraum auf die Fahr-
bahn

• Überleitung	durch	Absicherung	mit	(mobiler)	Insel	und	Fahrbahnver-
schwenkung 

• Markierung eines Radfahrstreifens, Schutzstreifens oder ggf. einer 
Piktogrammkette, ggf. mit einleitendem Schutzstreifen

• Markierung
• Bordabsenkung
• Installation eines Elements zur Absicherung

• StVO, VwV-StVO

• ERA, RASt, RAL, RMS

• In Abhängigkeit von der Örtlichkeit und der Führung der verschiedenen 
Verkehrsarten in Gegenrichtung sind für den Radverkehr geeignete 
Maßnahmen vorzusehen

4 4
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Fachliche Begleitung:

www.igs-ingenieure.de

Konzeption	und	Gestaltung:

www.p3-agentur.de

Erstveröffentlichung innerhalb der  
Loseblattsammlung 05/2024 

5 Impressum

Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und 
fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden  
und	Kreise	in	NRW	e.V. 
c/o	Rathaus	Stadt	Krefeld
Von-der-Leyen-Platz 1 
47798	Krefeld
Tel.:	0 21 51/86-42 83
E-Mail: info@agfs-nrw.de
www.agfs-nrw.de

Agentur für  
Kommunikation  
und Mobilität GmbH

Mit freundlicher Unterstützung:

Das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Ver-
kehr begrüßt den AGFS-Leitfaden „Sofortmaßnahmen 
– Hinweise zu schnell umsetzbaren Maßnahmen für 
den Fuß- und Radverkehr“ ausdrücklich.

Denn mit dieser Veröffentlichung unterstützt die 
AGFS	die	Kommunen	in	NRW	bei	der	schnellen	Rea-
lisierung von zusammenhängenden Netzen für den 
Fuß- und Radverkehr.

Der Leitfaden ist kein Ersatz, sehr wohl aber eine Er-
gänzung der bestehenden Regelwerke. Individuelle 
und evtl. langwierige Recherchen sind nicht erforder-
lich. Die Steckbriefe des Leitfadens beinhalten alle 
wichtigen Informationen und Quellen.

Insbesondere	 alle	 StVO-Maßnahmen	 entsprechen	
der aktuellen Rechts- und Erlasslage in NRW, sind 
mit dem Ministerium als Oberster Straßenverkehrs-
behörde abgestimmt und können somit grundsätzlich 
rechtssicher angeordnet werden.

Selbstverständlich bedarf es immer einer qualifizierten  
Fachplanung	und	einer	Entscheidung	in	jedem	Einzel-
fall.  

Der Leitfaden zeigt deutlich, dass es eine Vielzahl von 
Maßnahmen gibt, die Lücken schnell, ressourcen-
schonend und sicher beseitigen. Das Ziel ist, in NRW 
auch	in	Zeiten	knapper	Kassen	zusammenhängende	
und durchgehend nutzbare Netze zu schaffen.

Ministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Verkehr
des Landes Nordrhein-Westfalen


